
Beihilfe Hessen
Beitrag von „wossen“ vom 26. November 2011 19:09

Aus dem Link:

Zitat

Einführung einer „Obergrenze“ von 100%. Die Erstattung durch
Krankenversicherung
und Beihilfe darf nicht über Rechnungsbetrag liegen. Bei erstmaliger
Antragstellung
und bei Änderung des Krankenversicherungsvertrages ist eine Bescheinigung der
Krankenversicherung
vorzulegen.

Was, das ging in Hessen noch??

In NRW ist das vor Ewigkeiten angeschafft worden - ist ja nun wahrlich auch eine Einladung zum
Missbrauch

1https://www.lehrerforen.de/thread/31749-beihilfe-hessen/?postID=267295#post267295
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